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Einschätzung zu Vorkommen und zur Betroffenheit streng und 
besonders geschützter Arten (Relevanzcheck) zu geplanter Bau-
gebietsänderung „BP Nr.4 Klaus, Küfersbühn, Besenstiel“ im Be-
reich „Amselweg“ Gemeinde Kappelrodeck (Ortenaukreis) 
 

1. Planungsvorgaben 

 

Anlass der Änderung ist die Vorbereitung der Grundstücke 5022 und 5023 im Be-

reich des Amselwegs für eine Bebauung. Auf diese Weise sollen weitere bebaubare 

Flächen zur Verfügung gestellt und so weiteres Baupotenzial innerhalb des Sied-

lungskörpers der Gemeinde Kappelrodeck aktiviert werden. Das Plangebiet befindet 

sich im Osten der Gemeinde Kappelrodeck innerhalb des Geltungsbereiches des 

schon bestehenden Bebauungsplanes „Bebauungsplan Nr. 4 Klaus, Küfersbühn, Be-

senstiel“ im Bereich des Amselweges. Die Änderung soll auf den Baulücken linkssei-

tig des Amselwegs realisiert werden. 

Der räumliche Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung umfasst eine Fläche 

von 870 m². Die Fläche ist momentan noch gänzlich unbebaut und wurde in der Ver-

gangenheit zum Obst- und Rebenanbau genutzt. Derzeit liegt sie seit einigen Jahren 

brach. Neben den Resten der Rebenanlage und kleineren Obstbaumbeständen ste-

hen ein großer Nußbaum und eine älteren Kirsche in der südöstlichen Ecke des Ge-

ländes.  

 

Abb.1: Lage des Baugebiets 
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Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, geschützte Biotope, regional 

bedeutsame Biotope, FFH- oder Vogelschutzgebietes bzw. Flächen, die diesbezüg-

lich die fachlichen Meldekriterien erfüllen, sind von der Aufstellung des Bebauungs-

planes nicht betroffen oder vorhanden. 

Eine Beeinträchtigung des europäischen Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“ ist nicht 

zu erwarten. Weitergehende Prüfungen im Sinne des § 34 NatschG BW sind daher 

nicht erforderlich. 

In westlicher Richtung befindet sich in etwa 30 m Entfernung das Biotop „Trocken-

mauer V – Gewann ‘Kappelrodeck‘ NE Kappelrodeck“ (1). Es besteht aus einer bis 

zu 1,7 m hohe Trockenmauer aus mittelgroßen bis großen Granitsteinen mit teils 

zementierter Mauerkrone. Von diesem Schutzgebiet wird jedoch genügend Abstand 

gehalten, sodass dort mit keinen negativen Auswirkungen durch das Plangebiet zu 

rechnen ist.  

 

   Abb.2: Übersicht der Schutzgebiete sowie geschützter Biotope; Quelle: LUBW, 23.01.2018; Lage des 
  Baugebiets rot gekennzeichnet; (1) geschütztes Biotop 

 

Das Amt für Umweltschutz des LRA Ortenaukreis hat im Rahmen des Offenlagever-

fahrens darauf hingewiesen, dass für das Bebauungsplanverfahren eine artenschutz-

rechtliche Abschätzung (Relevanzcheck nach dem Handlungsleitfaden Artenschutz 

in der Bauleitplanung und bei Bauvorhaben) erfolgen muss. 

Als im Gebiet relevante Artengruppen, die vom Vorhaben betroffen sein können, sind 

Vögel, Fledermäuse, Heuschrecken, Tagfalter und Reptilien zu nennen. 

Aus der Gesamtliste der streng geschützten Tier- und Pflanzenarten nach Trautner 

et al 2006 (Anhang A, B EU Artenschutzverordnung, Anhang II, IV FFH-Richtlinie 

EU, alle europäische Vogelarten nach EU Vogelschutzrichtlinie, Anlage 1 BArtSchV) 

wurden unter Berücksichtigung des Zielartenkatasters Bad.-Württ. die Arten mit ak-

tuellem und potentiellem Vorkommen im und in der Nähe des Untersuchungsgebiets 

ausgewählt.  

(1) 
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Zur Feststellung des Bestands erfolgte am 09.07.2021 eine Begehung im Gelände. 

2. Aktuelle Erhebung zur artenschutzrechtlichen Relevanz 
 

Nach der vollständigen Verwirklichung des Bauvorhabens wird der Großteil des Un-

tersuchungsgebietes bebaut sein. Dies führt zu einem vollständigen Verlust des Un-

tersuchungsgebietes für die Eignung als Lebensraum für Flora und Fauna. 

Hinsichtlich des Schutzgutes Pflanzen werden im Planungsbereich vor allem Flächen 

von geringer und mittlerer naturschutzfachlicher Bedeutung in Anspruch genommen.  

Die gesamte zur Bebauung vorgesehene Fläche wurde in der Vergangenheit zum 

Obst- und Rebenanbau genutzt. Derzeit liegt sie seit einigen Jahren brach und be-

sitzt neben den Resten der Rebenanlage, kleinere Obstbaumbestände mit einem 

großen Nußbaum und einer älteren Kirsche in der südöstlichen Ecke des Geländes. 

Der Artenbestand des grasreichen, ruderalisierten Grünlands im Unterwuchs der 

Obstgehölze und Beerensträucher wies zum Zeitpunkt der Erhebung  auf eine exten-

sive Nutzung hin. Im grasreichen Bestand mit hohem Anteil an Brombeere kommen 

mit Senecio jacobea (Jakobs-Greiskraut) und Ranunculus repens (Kriechendem 

Hahnenfuß) auch Kennarten der ehemaligen Weinbergvegetation vor.  

 

   Abb.3: Blick von Nordwesten auf das Baugebiet 

  

Im südöstlichen Teil der Bebauungsfläche sind ca. 10 Obstbäumchen (Kirsche-

Niederstamm, Mirabelle, Apfel, Pflaume) mit einem Stammdurchmesser von ca. 10 

cm vorhanden. Westlich davon stehen 2 mehrschäftige Eschen mit ähnlichem 

Stammdurchmesser. Der Gehölzbestand bietet keine Hinweise auf artenschutzrele-
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vante Lebensraumbedingungen. Die beiden großen Einzelbäume in der südöstlichen 

Baugebietsecke haben Stammdurchmesser zwischen 30 und 40 cm. Die Kirsche hat 

einen Niederstamm und dadurch einen mehrstämmigen Wuchs. Es wurden keine 

Bruthöhlen die auf geeigneten Lebensraum für höhlenbrütende Vogelarten schließen 

lassen oder als Lebensraum für Fledermäuse oder Haselmaus in Betracht kommen 

gefunden.  

Die Kirsche besitzt in der Krone ein nicht besetztes Elsternest. 

Ergebnis der Begehung: 

Fledermausvorkommen: 

Im Bereich der Baufläche wurden an den Bäumen keine Hinweise auf Sommerle-

bensräume beobachtet. Es wurden keine Bruthöhlen die auf geeigneten Lebensraum 

für höhlenbrütende Vogelarten schließen lassen oder als Lebensraum für Fleder-

mäuse oder Haselmaus in Betracht kommen gefunden. Eine gelegentliche Nutzung 

als Nahrungsraum für Fledermäuse aus angrenzenden Lebensräumen ist möglich 

aber aufgrund der Vegetation im Planungsgebiet und dessen Umgebung (3 Seiten 

Bebauung, Nordseite intensiver Weinanbau) unwahrscheinlich.  

Vogelarten: 

An Vogelarten sind vor allem Bewohner der Hausgärten zu verzeichnen. Sie nutzen 

in geringem Umfang die vorhandene Freifläche und den Gehölzbestand als Nah-

rungsraum. Beobachtungen und Hinweise auf bodenbrütende Vogelarten (Kiebitz, 

Feldlerche) oder auf die streng geschützten Arten des Zielartenkonzepts (z.B. Grau-

specht, Zaunammer, Wendehals) konnten nicht festgestellt werden. Keine Bruthöh-

len im Baumbestand (vgl. Fledermäuse).  

Die Kirsche besitzt in der Krone ein nicht besetztes Elsternest. Im nördlich angren-

zenden Weinberg wurde ein Mäusebussard im Überflug beobachtet. 

Tagfalter, Heuschrecken: 

Aufgrund der eutrophen artenärmeren Grünlandvegetation besitzt die Krautschicht 

derzeit für die artenschutzrelevanten Schrecken (Blauflügelige Ödlandschrecke, Got-

tesanbeterin) nur eine geringe Bedeutung als Lebensraum. Es konnten keine Tiere 

beobachtet werden. 

Vorkommen des streng geschützten Feuerfalters konnten ebenfalls nicht festgestellt 

werden. Ein Vorkommen der für die Verbreitung notwendigen Ampferarten (Rumex 
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crispus, R. obtusifolius, R. hydrolapathum)  war im Eingriffsbereich nicht zu beobach-

ten.  Somit kann ein potentielles Vorkommen ausgeschlossen werden.  Ein Vorkom-

men der für die Verbreitung des Nachtkerzenschwärmers notwendigen Nachtkerze 

war im Eingriffsbereich nicht zu beobachten. Ein Vorkommen des Schmetterlings ist 

auszuschließen. 

Eidechsen: 

Ein Vorkommen von Zauneidechsen und Mauereidechse wurde im Gebiet nicht beo-

bachtet. Ein Vorkommen der Mauereidechse ist für das Planungsgebiet aufgrund des 

fehlenden Anteils an Trockenmauern ohne Verfugung nicht anzunehmen. Für ein 

Vorkommen der Zauneidechse, Ringelnatter und Schlingnatter fehlt auf dem Grund-

stück ebenfalls das typische Lebensraumspektrum. 

3. Einschätzung zu Vorkommen und zur Betroffenheit streng geschützter 
Arten im geplanten Baugebiet  

 

Aus der Gesamtliste der streng geschützten Tier- und Pflanzenarten nach Trautner 

et al 2006 (Tabelle 2 im Anhang) wurden unter Berücksichtigung des Zielartenkatas-

ters Bad.-Württ. (Tabelle 1 im Anhang) die Arten mit aktuellem und potentiellem Vor-

kommen im und in der Nähe des Untersuchungsgebiets ausgewählt. 

Wissenschaftliche 
Bezeichnung 

Deutsche Be-
zeichnung 

Po Nw Notiz 

Mammalia pars Säugetiere (Teil 
ohne Flederm.) 

   

Muscardinus  
avellanarius 

Haselmaus �  H: Bevorzugt werden lichte, sonnige Laubmischwäl-
der, außerdem Parkanlagen, Obstgärten und Feldhe-
cken. Überwiegend vegetarische Ernährung mit 
Baumsaft, Blättern, Keimpflanzen, Knospen, Früchten 
und Sämereien; dazu kommen Insektenlarven. 
Rote Liste: 
Deutschland -, Baden-Württemberg G 
E: Aufgrund der derzeitigen Lebensraumstrukturen im 
Untersuchungsgebiet ist ein Bestand unwahrschein-
lich. Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht gege-
ben. Kein Verbotstatbestand 

Chiroptera Fledermäuse    
Eptesicus  
serotinus 

Breitflügelfleder-
maus 

�  H: Siedlungen, deren Randbereiche und strukturiertes 
Kulturland; Wochenstuben hauptsächlich in Dachstüh-
len, Nischen und Hohlräumen von Gebäuden. Winter-
quartier in Kellern, Stollen und Höhlen. Nachtaktiver 
Insektenjäger 
Rote Liste: 
Deutschland RV, Baden-Württemberg R2 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Potentiell ist, unter Berücksichtigung 
der Biotopstrukturen, nur von einer geringen Nutzung 
als Nahrungsraum auszugehen. Eine Untersuchung 
ist nicht erforderlich 

Myotis  Bechsteinfleder- �  H: Schwerpunktmäßig in strukturreichen Laubwäl-
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Wissenschaftliche 
Bezeichnung 

Deutsche Be-
zeichnung 

Po Nw Notiz 

bechsteinii maus dern, in der Vegetationsperiode fast ausschließlich auf 
Baumquartieren. Jagt im Radius von 1-5 km. Winter-
quartier in Baumhöhlen und unterirdisch in Höhlen 
und Stollen. Nachtaktiver Insektenjäger. 
Rote Liste: 
Deutschland R3, Baden-Württemberg R2 

E: Vorkommen im Gebiet sehr unwahrscheinlich. Po-
tentiell ist, unter Berücksichtigung der Lebensraum-
strukturen, nur von einer geringen Nutzung als Nah-
rungsraum auszugehen. Eine Untersuchung ist nicht 
erforderlich 

Myotis  
nattereri 

Fransenfledermaus �  H: Hauptsächlich in Wäldern, Streuobstwiesen und 
Parklandschaften, aber auch in halboffener Land-
schaft mit Gebüschen, Hecken und Baumreihen. 
Sommerquartier in Baumhöhlen, Rindenspalte und 
Nistkästen sowie in Spalten von Gebäuden. Winter-
quartier in Höhlen, Stollen oder Kellern. Nachtaktiver 
Insektenjäger. 
Rote Liste: 
Deutschland R3, Baden-Württemberg R2 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Potentiell ist, unter Berücksichtigung 
der Biotopstrukturen, nur von einer geringen Nutzung 
als Nahrungsraum auszugehen. Eine Untersuchung 
ist nicht erforderlich 

Plecotus  
auritus 

Braunes Langohr �  H: Halboffene Landschaft, insbesondere Siedlungen 
und deren Randbereiche, geschlossener Wald wird 
von der wärmeliebenden Art gemieden. Als Sommer-
quartier werden Gebäude bevorzugt. Winterquartier in 
Höhlen, Kellern und Stollen sowie Spalten. Nachtakti-
ver Insektenjäger. 
Rote Liste: 
Deutschland R2, Baden-Württemberg R1 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Potentiell ist, unter Berücksichtigung 
der Lebensraumpräferenz, nur von einer geringen 
Nutzung als Lebensraum auszugehen. Eine Untersu-
chung ist nicht erforderlich. Kein Verbotstatbestand 

Aves Vögel    
Emberiza  
cia 

Zippammer �  H: Trockenwarme, offene bis licht mit Bäumen oder 
Gebüschen bewachsene Hanglagen mit unbedeckten 
Gesteinen (Felsen, Geröll Trockenmauern). 
Rote Liste: 
Deutschland R1, Baden-Württemberg R1  
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Aufgrund der derzeitigen Lebensraum-
strukturen im Untersuchungsgebiet ist kein Bestand zu 
vermuten. Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht 
gegeben. Die Beeinträchtigung wird als gering bewer-
tet. Kein Verbotstatbestand 

Emberiza  
cirlus 

Zaunammer �  H: Stark besonnte Hänge mit Obstbäumen, Reben 
oder Gebüschgruppen. Nahrungssuche bevorzugt an 
vegetationsarmen Stellen. 
Rote Liste: 
Deutschland R2, Baden-Württemberg R2  
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Aufgrund der derzeitigen Lebensraum-
strukturen im Untersuchungsgebiet ist kein Bestand zu 
vermuten. Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht 
gegeben. Die Beeinträchtigung wird als gering bewer-
tet. Kein Verbotstatbestand 
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Wissenschaftliche 
Bezeichnung 

Deutsche Be-
zeichnung 

Po Nw Notiz 

Jynx 
torquilla 

Wendehals  �  H: Lichte Gehölzbestände mit viel Höhlen, wie alte 
Streuobstbestände in Nachbarschaft zum Nahrungs-
habitat. Niederwüchsiges, meist trockeneres Grünland 
mit reichlich Wiesenameisen wird zur Nahrungssuche 
benötigt. 
Rote Liste: 
Deutschland R3, Baden-Württemberg R2  
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Potentiell ist nur von einer partiellen 
Nutzung als Nahrungsraum auszugehen. Die Beein-
trächtigung wird als gering bewertet. Kein Verbotstat-
bestand 

Picus  
canus 

Grauspecht  �  H: Mittelalte bis alte Laub- und Mischwälder, die von 
Lichtungen durchsetzt sind sowie waldnahe Streuobst-
bestände. 
Rote Liste: 
Deutschland RV, Baden-Württemberg RV  
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Potentiell ist nur von einer partiellen 
Nutzung als Nahrungsraum auszugehen. Die Beein-
trächtigung wird als gering bewertet. Kein Verbotstat-
bestand 

Reptilia Kriechtiere    
Coronella  
austriaca 

Schlingnatter �  H: Extensiv oder ungenutzte, wärmebegünstigte Offen-
landstandorte, wie Magerrasen, Heiden, Weinbergs-
randbereiche und -brache sowie Abbaugebiete und 
Bahnböschungen. Seltener auf größeren Waldlichtun-
gen. 
Rote Liste: 
Deutschland R2, Baden-Württemberg R3 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Aufgrund der derzeitigen Lebensraum-
strukturen im Untersuchungsgebiet sind Vorkommen 
nicht zu erwarten. Eine Untersuchungsnotwendigkeit 
ist nicht gegeben. Die Beeinträchtigung wird als gering 
bewertet. Kein Verbotstatbestand. 

Lacerta  
agilis 

Zauneidechse �  H: Extensiv oder ungenutztes Offenland sowie größere 
Auflichtungen in Wälder, Brachen, Säume, Hecken, 
strukturreiche Gärten, Heiden und Magerrasen. Min-
destens kleinflächig müssen wärmebegünstigte Stellen 
zur Eiablage vorhanden sein. 
Rote Liste: 
Deutschland R3, Baden-Württemberg RV 
E: Aufgrund der derzeitigen Lebensraumstrukturen im 
Untersuchungsgebiet sind Vorkommen nicht zu erwar-
ten. Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht gege-
ben. Die Beeinträchtigung wird als gering bewertet. 
Kein Verbotstatbestand. 

Podarcis  
muralis 

Mauereidechse �  H: Terrassenweinberge mit Natursteinmauern, natürli-
che oder künstliche Felsbiotope und mit Steinen befes-
tigte Bahnböschungen. 
Rote Liste: 
Deutschland R2, Baden-Württemberg R2 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Aufgrund der derzeitigen Lebensraum-
strukturen im Untersuchungsgebiet sind Vorkommen 
nicht zu vermuten. Eine Untersuchungsnotwendigkeit 
ist nicht gegeben. Kein Verbotstatbestand 

Lepidoptera Schmetterlinge    
Lycaena  
dispar 

Großer Feuerfalter �  H: Besonnte, nicht oder extensiv genutzte Wuchsorte 
von großblättrigen Ampferarten (Rumex crispus, R. 
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Wissenschaftliche 
Bezeichnung 

Deutsche Be-
zeichnung 

Po Nw Notiz 

obtusifolius, R. hydrolapathum). Meist ruderalisierte 
Feuchtwiesen, Gräben, Acker- und Wiesenbrachen 
sowie Ruderalflächen. 
Rote Liste: 
Deutschland R2, Baden-Württemberg R3 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Aufgrund der derzeitigen Lebensraum-
strukturen im Untersuchungsgebiet ist ein Bestand 
unwahrscheinlich. Eine Untersuchungsnotwendigkeit 
ist nicht gegeben. 

Proserpinus  
proserpina 

Nachtkerzen-
schwärmer 

�  H: Besonnte, ungemähte Bestände von Weideröschen 
(Epilobium) oder Nachtkerze (Oenothera) an Graben-
rändern, Feuchtbrachen, Ruderalflächen, Abbaugebie-
ten und Kahlschlägen. 
Rote Liste: 
Deutschland RV, Baden-Württemberg RV 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Aufgrund der derzeitigen Lebensraum-
strukturen im Untersuchungsgebiet ist kein Bestand zu 
vermuten. Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht 
gegeben. Die Beeinträchtigung wird als gering bewer-
tet. Kein Verbotstatbestand. 

 
 

Symbol Bedeutung 
Po potentielles Vorkommen im Wirkraum 
� zu erwarten 
� wenig wahrscheinlich  
Nw Aktueller Nachweis 
� Nachweis vorhanden 
� Nahrungs- oder Wintergast, unregelmäßiges Auftreten  
H: Habitat, Lebensraum 
E: Einschätzung zur Betroffenheit; Erforderliche Untersuchungen  
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4. Einschätzung zu Vorkommen und zur Betroffenheit besonders geschütz-
ter Arten im geplanten Baugebiet 

 

Unter Berücksichtigung der Liste besonders geschützter Arten nach Trautner 2006 

erfolgt eine Einschätzung. In der folgenden Liste sind die streng geschützten Arten 

nicht berücksichtigt. Bei den Vogelarten sind nur Arten des Zielartenkatasters aufge-

führt. Grundsätzlich sind alle nicht als streng geschützt eingestuften europäische Vo-

gelarten besonders geschützte Arten. 

Wissenschaftliche 
Bezeichnung 

Deutsche Be-
zeichnung 

Notiz 

Aves Vögel  
Anthus 
trivialis 

Baumpieper H: Der Baumpieper ist Brutvogel der offenen und halb-
offenen Landschaft. Weinbergsterrassen, trockene 
Mähwiesen, Halbtrockenrasen. 
Rote Liste: 
Deutschland R3, Baden-Württemberg R3  
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Aufgrund der derzeitigen Lebensraum-
strukturen im Untersuchungsgebiet ist kein Bestand zu 
vermuten. Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht 
gegeben. Die Beeinträchtigung wird als gering bewer-
tet. Kein Verbotstatbestand. 

Reptilia Kriechtiere  
Natrix 
natrix 

Ringelnatter H: Die Ringelnatter ist zwar deutlich an Gewässer ge-
bunden, nutzt aber ein weites Habitatspektrum. Fluss-
landschaften, Feuchtgebiete, künstliche Gewässer. 
Auch trockene Habitate wie Steinbrüche, Kiesgruben, 
Weinberge und Magerrasen. Häufigste Schlangenart in 
Bad.-Wuertt.. 
Rote Liste: 
Deutschland R3, Baden-Württemberg R3 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Eine Untersuchung ist nicht erforder-
lich Die Beeinträchtigung wird als gering bewertet. Kein 
Verbotstatbestand 

Saltatoria Heuschrecken  
Mantis 
religiosa 

Gottesanbeterin H: Auf trockenen Brache- und Ruderalflächen, auf 
Magerrasen, an Dämmen und Böschungen, in Ge-
büschlandschaften und an Waldrändern.  
Rote Liste: 
Deutschland R3, Baden-Württemberg R3 
E: Aufgrund der derzeitigen Lebensraumstrukturen im 
Untersuchungsgebiet sind Vorkommen nicht zu erwar-
ten. Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht gege-
ben. Die Beeinträchtigung wird als gering bewertet. 
Kein Verbotstatbestand. 

Oedipoda 
caerulescens 

Blauflügelige Öd-
landschrecke 

H: Auf trockenen Brache- und Ruderalflächen, auf 
Magerrasen, auf Kiesflächen Dämmen und Böschun-
gen. Selten in Gebüschlandschaften und an Waldrän-
dern. Bevorzugt Vegetationsdeckung zwischen 30 und 
70%. In der Rheinebene auch auf schattigeren und 
feuchteren Standorten. 
Rote Liste: 
Deutschland R3, Baden-Württemberg R3 
E: Aufgrund der derzeitigen Lebensraumstrukturen im 
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Wissenschaftliche 
Bezeichnung 

Deutsche Be-
zeichnung 

Notiz 

Untersuchungsgebiet sind Vorkommen nicht zu erwar-
ten. Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht gege-
ben. Die Beeinträchtigung wird als gering bewertet. 
Kein Verbotstatbestand. 

Lepidoptera Schmetterlinge  
Boloria 
dia 

Magerrasen-
Perlmutterfalter 

H: Auf artenreichen Brache- und Ruderalflächen, auf 
Magerrasen, an Dämmen und Böschungen. 
Rote Liste: 
Deutschland 3, Baden-Württemberg R3 
E: Aufgrund der derzeitigen Lebensraumstrukturen im 
Untersuchungsgebiet sind Vorkommen nicht zu erwar-
ten. Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht gege-
ben. Die Beeinträchtigung wird als gering bewertet. 
Kein Verbotstatbestand. 

Carcharodus 
alceae 

Malven-
Dickkopffalter 

H: Auf artenreichen Brache- und Ruderalflächen, auf 
Magerrasen, an Dämmen und Böschungen.  
Rote Liste: 
Deutschland 3, Baden-Württemberg R2 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Aufgrund der derzeitigen Lebensraum-
strukturen sind Vorkommen nicht zu erwarten. Eine 
Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht gegeben. Die 
Beeinträchtigung wird als gering bewertet. Kein Ver-
botstatbestand. 

Nymphalis 
polychloros 

Großer Fuchs H: Waldtäler und an Waldrändern. Gebüschreiche 
Trockenhänge auch auf feuchten Wiesen. 
Rote Liste: 
Deutschland R3, Baden-Württemberg R2 
E: Aufgrund der derzeitigen Lebensraumstrukturen im 
Untersuchungsgebiet ist kein Bestand zu vermuten. 
Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht gegeben. 
Die Beeinträchtigung wird als gering bewertet. Kein 
Verbotstatbestand 

Plebeius 
argyrognomon 

Kronwicken-Bläuling H: Auf artenreichen Brache- und Ruderalflächen, auf 
Magerrasen, an Dämmen und Böschungen. 
Rote Liste: 
Deutschland 3, Baden-Württemberg 3 
E: Aufgrund der derzeitigen Lebensraumstrukturen im 
Untersuchungsgebiet sind Vorkommen nicht zu erwar-
ten. Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht gege-
ben. Die Beeinträchtigung wird als gering bewertet. 
Kein Verbotstatbestand. 

Rhagades 
pruni 

Heide-
Grünwidderchen 

H: Wechselfeuchte Wiesen im offenen wie gebüsch-
reichen Gelände, oder im Wald. Auch auf Magerrasen 
im Löss. 
Rote Liste: 
Deutschland R3, Baden-Württemberg R3 
E: Aufgrund der derzeitigen Lebensraumstrukturen im 
Untersuchungsgebiet sind Vorkommen nicht zu erwar-
ten. Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht gege-
ben. Die Beeinträchtigung wird als gering bewertet. 
Kein Verbotstatbestand. 

Apoidea Bienen  
Osmia 
ravouxi 

Französische 
Mauerbiene 

H: Art bewohnt niedrigwüchsiges Grasland, besonders 
Magerrasen, Weinbergsbrachen und Bergwiesen; auch 
warme Waldränder 
Rote Liste: 
Deutschland R2, Baden-Württemberg R2 
E: Aufgrund der derzeitigen Lebensraumstrukturen im 
Untersuchungsgebiet sind Vorkommen nicht zu erwar-
ten. Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht gege-
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Wissenschaftliche 
Bezeichnung 

Deutsche Be-
zeichnung 

Notiz 

ben. Die Beeinträchtigung wird als gering bewertet. 
Kein Verbotstatbestand. 

Coleoptera Käfer  
Lucanus cervus Hirschkäfer H: Entwicklung der Larven in morschen Wurzelstöcken 

von meist alten Bäumen der Wälder, Obstanlagen, 
Parks, Alleen und im Einzelstand. Alte Eichen, Linde, 
Kopfweide und Obstbäume werden genutzt. 
Rote Liste: 
Deutschland R2, Baden-Württemberg R3 
E: Aufgrund der derzeitigen Lebensraumstrukturen im 
Untersuchungsgebiet ist kein Bestand zu vermuten. 
Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht gegeben. 
Die Beeinträchtigung wird als gering bewertet. 

 
Symbol Bedeutung 

H: Habitat, Lebensraum 
E: Einschätzung zur Betroffenheit; Erforderliche Untersuchungen  
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5. Zusammenfassende Bewertung 

Aus den Gesamtlisten der streng geschützten und der besonders geschützten Tier- 

und Pflanzenarten nach Trautner et al 2006 (Tabelle 2 im Anhang) wurden unter Be-

rücksichtigung des Zielartenkatasters Bad.-Württ. (Tabelle 1 im Anhang) die Arten 

mit aktuellem und potentiellem Vorkommen im und in der Nähe des Untersuchungs-

gebiets ausgewählt und hinsichtlich ihrer artenschutzrechtlichen Betroffenheit bewer-

tet. 

Konkretes Ziel des Artenschutzes sind die nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 

BNatSchG besonders und streng geschützten Arten (wobei die streng ge-

schützten Arten eine Teilmenge der besonders geschützten Arten darstellen). 

Dazu zählen (streng geschützte Arten im Fettdruck):  

- Arten des Anhangs A und B der EG-Artenschutzverordnung (EG-VO 338/97)  

- Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie  

- alle europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie  

- Arten der Anlage 1, Spalte 2 und Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung 

(BArtSchV) 

Nach § 44 (1) BNatSchG (neu) ist es verboten,  

1.  wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-

gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu ent-

nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Zitat, sogenanntes „Tötungsverbot“),  

2.  wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vo-

gelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-

schlechtert (Zitat, sogenanntes „Störungsverbot“),  

3.  Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören (Zitat, sogenanntes „Zerstörungsverbot der Lebensstätten“),  

4.  wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-

lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 

oder zu zerstören  
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Nachgewiesene oder potentielle Vorkommen von streng und besonders geschützten 

Pflanzenarten sind im Gebiet nicht zu vermerken. 

Von den überprüften Tierarten mit potentiellem Vorkommen oder nachgewiesenem 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet sind 14 Arten streng geschützt. 

11 weitere, als besonders geschützt eingestufte Arten haben ebenfalls ein potentiel-

les oder nachgewiesenes Vorkommen.  

Fledermausvorkommen: 

Im Bereich der Baufläche wurden an den Bäumen keine Hinweise auf Sommerle-

bensräume beobachtet. Es wurden keine Bruthöhlen die auf geeigneten Lebensraum 

für höhlenbrütende Vogelarten schließen lassen oder als Lebensraum für Fleder-

mäuse oder Haselmaus in Betracht kommen gefunden. Eine gelegentliche Nutzung 

als Nahrungsraum für Fledermäuse aus angrenzenden Lebensräumen ist möglich 

aber aufgrund der Vegetation im Planungsgebiet und dessen Umgebung (3 Seiten 

Bebauung, Nordseite intensiver Weinanbau) unwahrscheinlich.  

Vogelarten: 

An Vogelarten sind vor allem Bewohner der Hausgärten zu verzeichnen. Sie nutzen 

in geringem Umfang die vorhandene Freifläche und den Gehölzbestand als Nah-

rungsraum. Beobachtungen und Hinweise auf bodenbrütende Vogelarten (Kiebitz, 

Feldlerche) oder auf die streng geschützten Arten des Zielartenkonzepts (z.B. Grau-

specht, Zaunammer, Wendehals) konnten nicht festgestellt werden. Keine Bruthöh-

len im Baumbestand (vgl. Fledermäuse).  

Die Kirsche besitzt in der Krone ein nicht besetztes Elsternest. Im nördlich angren-

zenden Weinberg wurde ein Mäusebussard im Überflug beobachtet. 

Tagfalter, Heuschrecken: 

Aufgrund der eutrophen artenärmeren Grünlandvegetation besitzt die Krautschicht 

derzeit für die artenschutzrelevanten Schrecken (Blauflügelige Ödlandschrecke, Got-

tesanbeterin) nur eine geringe Bedeutung als Lebensraum. Es konnten keine Tiere 

beobachtet werden. 

Vorkommen des streng geschützten Feuerfalters konnten ebenfalls nicht festgestellt 

werden. Ein Vorkommen der für die Verbreitung notwendigen Ampferarten (Rumex 

crispus, R. obtusifolius, R. hydrolapathum)  war im Eingriffsbereich nicht zu beobach-

ten.  Somit kann ein potentielles Vorkommen ausgeschlossen werden.  Ein Vorkom-
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men der für die Verbreitung des Nachtkerzenschwärmers notwendigen Nachtkerze 

war im Eingriffsbereich nicht zu beobachten. Ein Vorkommen des Schmetterlings ist 

auszuschließen. 

Eidechsen: 

Ein Vorkommen von Zauneidechsen und Mauereidechse wurde im Gebiet nicht beo-

bachtet. Ein Vorkommen der Mauereidechse ist für das Planungsgebiet aufgrund des 

fehlenden Anteils an Trockenmauern ohne Verfugung nicht anzunehmen. Für ein 

Vorkommen der Zauneidechse, Ringelnatter und Schlingnatter fehlt auf dem Grund-

stück ebenfalls das typische Lebensraumspektrum. 

Fazit 

Unter Berücksichtigung der Lebensraumstrukturen im Gebiet und der Planung im Be-

reich des Baugebiets wurde für alle streng geschützten Arten und besonders ge-

schützten Arten eine geringe Beeinträchtigung festgestellt. 

Eine Gefährdung oder Beeinträchtigung der aufgeführten Arten die zur Verletzung 

der o.g. Verbotstatbestände führt ist nicht gegeben.  

Zusätzliche faunistische Untersuchungen sind aus gutachterlicher Sicht nicht not-

wendig. 
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Tabelle 1: Auswertung Zielartenkataster-Informationssystem Bad.-Württ. 

Tabelle 2: Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums streng geschützter Arten 
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